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RS OGH 1962/1/16 8Ob12/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1962

Norm

ABGB §523 Ba

ZPO §228

Rechtssatz

Die Feststellungsklage des mit Gestattung des Eigentümers des dienenden Grundstückes auf diesem eine Garage

Betreibenden gegen die Wasserleitungsservitutsberechtigte, die hartnäckig ein Untersagungsrecht behauptet, daß ihr

ein solches nicht zustehe, ist zulässig, weil der Kläger für eine actio confessoria passiv legitimiert wäre.
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